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8013 
StVO 1960; g 59 Abs. 1 ist kompetenzrechtlich der Straßenpolizei 

zuzuordnen 

Erk. v. 21. März 1937, G 31/76 

Dem Antrag wird keine Folge gegeben. 

Entscheidungsgründe: 

l. 1. Dem VwGH liegt zu Z. 1619/35 eine Beschwerde gegen einen 
Bescheid der Nö. LReg. vor, mit dem diese Behörde im Einvernehmen mit 
der Wr. LReg. dem Bf. unter Berufung auf ) 59 Abs, 1 lit. a und fJ 94 a der 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159 (StVO), das Lenken von 
Motorfahrrädern und Fahrrädern auf allen Straßen mit öffentlichem 
Verkehr in den Verwaltungsbezirken Wien-Umgebung, Baden, Bruck/L 
und Mödling sowie im Bereich des Bundeslandes Wien für dauernd 
ausdrücklich verboten hat. 

2. a) Der VwGH hat gemäß seinem Beschluß vom 14. Oktober 1976, 
Z. A 11/76, beim VfGH den auf Art. 140 B-VG gestützten Antrag gestellt, 
( 59 Abs. 1 StVO als verfassungswidrig aufzuheben. 

b) Er begründet diesen Antrag wie folgt: 
„Der Ausspruch eines Verbotes des Lenkens von Motorfahrrädern nach t 59 

Abs. 1 StVO 1960 war insolange unbedenklich, als die Motorfahrräder nicht durch 
das Kraftfahrrecht erfaßt waren. Dies war bis zum 31. Dezember 1963 der Fall. Als 
mit 1. Jänner 1968 das Kraftfahrgesetz 1963, BGBl. Nr. 267 (KFG 1967), in Kraft 
trat, galten die Motorfahrräder gemäß ) 2 Z. 4 KFG 1963 in Verbindung mit ) 2 
Z. 1 KFG 1963 als Krafträder, die ausdrücklich als Kraftfahrzeuge bezeichnet 
wurden. Das Kraftfahrgesetz 1963 hat auch an verschiedenen anderen Stellen, so 
z. B. im l 2 Z. 14, g 3 Abs. 1 und g 20 Abs. 1 Regelungen über Motorfahrräder 
aufgenommen. 

Derartige, Motorfahrräder betreffende Regelungen gehören ohne Zweifel zu 
den Angelegenheiten des Kraftfahrwesens. Der Verfassungsgerichtshof hat auch 
dazu in seinem Erkenntnis vom 19. März 1956, Slg. 2977, ausgesprochen, daß der 
Kompetenztatbestand, Kraftfahrwesen' alle Angelegenheiten umfaßt, die das 
Kraftfahrzeug und seinen Lenker betreffen; es sind dies die nach der Eigenart der 
Kraftfahrzeuge notwendigen verkehrspolizeilichen Bestimmungen, ferner die 
Bestimmungen über die Beschaffenheit der Fahrzeuge und ihren Betrieb. Nach 
der weiteren Begründung des vorgenannten Erkenntnisses umfaßt der in Rede 
stehende Kompetenztatbestand alles, was sich auf die Ausstattung und den 
Betrieb von Kraftfabrzeugen sowie auf den Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflä- 
chen bezieht. Demnach fallen nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes unter 
diesen Kompetenztatbestand jedenfalls auch jene Vorschriften, die sich auf die 
Voraussetzungen für eine Lenkerberechtigung von Kraftfahrzeugen sowie auf den 
contrarius actus, die Entziehung der Lenkerberechtigung bzw. das Verbot des 
Lenkens von Kraftfahrzeugen, beziehen. 

Die derzeitige Fassung des g 59 Abs. 1 StVO 1960 ermächtigt im 
Zusammenhang mit g 2 Abs. 1 Z. 19 StVO 1960 die Behörde unter gewissen 
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Voraussetzungen zur Erlassung eines Lenkverbotes auch für Motorfahrräder, 
obwohl, wie dargetan, Motorfahrräder als Kraftfahrzeuge im Sinne des 
Kraftfahrgesetzes 1967 zu gelten haben. 

Die Erlassung eines Lenkverbotes für Motorfahrräder wäre demnach eine 
Angelegenheit des Kraftfahrwesens (Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG) und nicht der 
Straßenpolizei (Art. 11 Abs. 1 Z. 4 B-VG). 

Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, daß im Falle der Aufhebung 
des g 59 Abs. 1 StVO 1960 das Kraftfahrgesetz 1967 in seiner derzeitigen Fassung 
keine Handhabe zur Erlassung eines Lenkverbotes für Motorfahrräder bietet. " 

3. Die BReg. hat eine Äußerung erstattet, in der sie den Antrag stellt, 
g 59 Abs. 1 StVO nicht als verfassungswidrig aufzuheben. 

II. Der VfGH hat zur Frage der Prozeßvoraussetzungen erwogen: 
1. Der VwGH geht bei seinem Antrag offenbar von der Meinung aus, 

daß er bei der Entscheidung über die ihm vorliegende Beschwerde g 59 
Abs. 1 StVO anzuwenden habe, weil die bei. Beh. den beim VwGH 
bekämpften Bescheid vor allem auf diese Gesetzesbestimmung gestützt 
hat. 

2. Im Verfahren sind keine Umstände hervorgekommen, die gegen 
die Annahme des VwGH sprechen, daß er die angeführte Gesetzesstelle 
in dem bei ihm anhängigen Verfahren anzuwenden habe. 

3. Der Antrag des VwGH ist daher zulässig. 

III. Der VfGH hat über die Bedenken des VwGH erwogen: 
1. Diese Bedenken gehen dahin, daß die im ) 59 Abs. 1 StVO 

vorgesehene Erlassung eines Lenkverbotes, soweit es Motorfahrräder 
betrifft, eine Angelegenheit des Kraftfahrwesens (Art. 10 Abs. 1 Z, 9 
B-VG) und nicht der Straßenpolizei (Art. 11 Abs, 1 Z. 4 B-VG) sei. 

Die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers zur Regelung ist auf 
jeden Fall gegeben, gleichgültig ob die Regelung dem Art. 10 oder dem 
Art. 11 B-VG zu unterstellen ist. Ebenso ist es für die kompetenzrechtli- 
che Beurteilung unerheblich, ob die Regelung in der StVO oder im 
Kraftfahrgesetz 1963, BGBl. 267 (KFG), getroffen worden ist. 

Die Bedenken des VwGH richten sich also nur gegen die 
unterschiedliche Vollziehungszuständigkeit, also gegen die Regelung 
der Behördenkompetenz. 

2. a) tl 59 Abs. 1 StVO lautet: 
„Die Behörde hat einer Person das Lenken eines Fahrzeuges, das ohne 

besondere Berechtigung gelenkt werden darf, ausdrücklich zu verbieten, wenn 
diese 

a) wegen körperlicher oder geistiger Mängel zum Lenken eines Fahrzeuges 
ungeeignet ist oder 

b) wegen ihres Verhaltens im Straßenverkehr, insbesondere im Hinblick auf 
wiederholte einschlägige Bestrafungen, eine Gefahr für die Sicherheit des 
Straßenverkehrs bildet. " 

b) ) 59 Abs. 1 StVO regelt nicht ausdrücklich, welche Behörden zur 
Verhängung des dort vorgesehenen Lenkverbotes zuständig sind. ) 59 
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Abs, 3 leg. cit. beruft aber die LReg. zur Verhängung des Lenkverbotes 
nach Abs. 1 für die Fälle, in denen das Verbot für mehrere Bundesländer 
gelten soll. Damit steht aber fest, daß dieses Lenkverbot im 
Landesvollziehungsbereich zu verhängen ist und daß keine von den 
allgemeinen Zuständigkeitsbestimmungen der )g 94 ff. StVO i. d. F. 
BGBl. 209/1969 abweichende Regelung getroffen worden ist. 

Die vorn VwGH geltend gemachte Verfassungswidrigkeit würde— 
läge sie vor — somit tatsächlich den g 59 Abs, 1 StVO treffen. 

3. a) Es ist also zu untersuchen, ob die Zuständigkeit der LReg. zur 
Vollziehung des ) 59 Abs. 1 StVO zu Recht begründet wurde (vgl. 
Art. 101 Abs. 1 B-VG) oder ob hiezu auf Landesebene der LH zu berufen 
gewesen wäre (vgl. Art. 102 Abs. 1 B-VG). 

Auf Grund des Gegenstandes der Regelung wäre die LReg. nur dann 
zurecht mit der Vollziehung betraut worden, wenn es sich um eine 
Angelegenheit handelt, die dem Kompetenztatbestand „Straßenpolizei" 
(Art. 11 Abs. 1 Z. 4 B-VG) und nicht etwa dem Kompetenztatbestand 
„Kraftfahrwesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG) zuzuordnen wäre. 

b) g 59 Abs. 1 StVO ermächtigt die Behörden, unter bestimmten 
Voraussetzungen „einer Person das Lenken eines Fahrzeuges, das ohne 
besondere Berechtigung gelenkt werden darf, ausdrücklich zu verbie- 
ten". Diese Bestimmung enthält also keine Spezialregelung für 
Kraftfahrzeuge. Sie knüpft nicht an Gefahren an, die spezifisch von 
Kraftfahrzeugen ausgehen. Sie stellt vielmehr auf jede Art von 
Fahrzeugen (g 2 Abs. 1 Z. 19 StVO) ab, die ohne besondere Berechtigung 
gelenkt werden dürfen (so z. B. außer auf Motorfahrräder i. S. des g 2 
Z. 14 KFG auch auf Fahrzeuge, die keine Kraftfahrzeuge sind, etwa auf 
Fahrräder — soweit nicht ein Fall des g 65 Abs. 2 StVO vorliegt — und 
Fuhrwerke). Sie nimmt also gerade Kraftfahrzeuge, zu deren Lenken 
nach dem KFG eine Lenkerberechtigung erforderlich ist, von ihrem 
Anwendungsbereich aus. Die Regelung ist nicht aus der Eigenart von 
Kraftfahrzeugen (im Gegensatz zu sonstigen Fahrzeugen) abzuleiten, 
sondern aus dem allgemeinen Verkehrsbedürfnis der überwiegenden 
Mehrheit der Straßenbenützer, nämlich aus ihrem Bedürfnis, vor 
unzuverlässigen Lenkern von Fahrzeugen jeder Art (sofern nur nicht für 
das Lenken eine besondere Berechtigung erforderlich ist) geschützt zu 
werden. 

g 59 Abs, 1 StVO ist also kompetenzrechtlich der Straßenpolizei und 
nicht dem Kraftfahrwesen zuzuordnen (vgl. Slg. 2933/1956, 4180/1962, 
4243/1962 und 4381/1963 sowie die dort zitierte Vorjudikatur). 

4. Es treffen daher die vom VwGH vorgebrachten Bedenken gegen 
die Verfassungsmäßigkeit des ) 59 Abs. 1 StVO nicht zu. 

Dem Antrag des VwGH, diese Gesetzesbestimmung als verfassungs- 
widrig aufzuheben, war demnach nicht Folge zu geben. 


